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Empfehlungen zu Leistungen zum Unterhalt (Pflegegeld) für Kinder und Jugendliche
in Vollzeitpflege nach dem 8GB VIII

1 Geltungsbereich

Diese Empfehlungen gelten für Kinder und Jugendliche, für die Hilfe zur Erziehung nach §§
27, 33 oder Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a
oder Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII gewährt wird. Sie regeln den Unterhalt
des Kindes und Jugendlichen in Vollzeitpflege nach § 39 SGB VIII.

Diese Empfehlungen sind für die Tages- und Familienpflege (§§ 23, 32 Satz 25GB VIII)
nicht anwendbar.

2 Leistungen zum Unterhalt

2.1

Die laufenden Leistungen sollen mit einem monatlichen Pauschalbetrag abgegolten werden,
der sich aus dem Grundbedarfsatz und den Kosten der Erziehung zusammensetzt. Darüber

hinaus sollen die laufenden Leistungen auch die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen,
für Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie die hälftige Erstattung von Aufwendungen zu
einer angemessenen Alterssicherung umfassen. Außerdem können zusätzlich einmalige
Beihilfen gemäß § 39 Abs. 3 SGB VIII gewährt werden.

2.2

Der Grundbedarfsatz deckt den gesamten regelmäßig wiederkehrenden Lebensbedarf des

Kindes oder Jugendlichen unter Berücksichtigung eines durchschnittlichen Anteiles am Le-
bensstandard der Pflegefamilie ab. Hierin enthalten ist insbesondere der Aufwand für Unter-
kunft, Verpflegung, Ergänzung der Bekleidung, der Elternbeitrag für Tageseinrichtungen für

Kinder und der Aufwand für sonstige Bedürfnisse des Kindes oder Jugendlichen.

2.3

Die Kosten der Erziehung umfassen sowohl die Anerkennung immaterieller Werte der Erzie-

hung (wie z. B. das Beziehungsangebot der Pflegepersonen) als auch die Abgeltung anfal-
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